
Anlage zum Antrag auf anonymisierte Auskunft aus der Kaufpreissammlung gem. § 34 GrundWertVO NRW 
 

Auszug aus der Verordnung über die amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen 
(Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen – GrundWertVO NRW) vom 8. Dezember 
2020 (GV NRW S. 1186) 

§ 34 - Auskünfte aus der Kaufpreissammlung 

(1) Im Zuge der Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung erfolgen standardmäßig Datenabgaben im 
Sinne von § 32 Absatz 2. 
[…] 
(3) Anonymisierte Auskünfte enthalten Daten der Kaufpreissammlung, die nach § 4 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen verändert sind, so dass Einzelangaben über persönliche oder sächliche Verhältnisse nicht 
mehr oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Anonymisierte Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sind 
keine Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nach § 195 Absatz 3 des Baugesetzbuches. 
[…] 
(7) Im Übrigen werden Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nur in anonymisierter Form erteilt. Anonymisierte 
Auskünfte erfordern neben der Antragstellung nach Absatz 3 die Angabe des Verwendungszwecks und die 
schriftliche Zusicherung des Antragstellers, dass die Daten nur für den angegebenen Verwendungszweck genutzt 
werden. 
(8) Auskünfte aus der Kaufpreissammlung dürfen nur zu dem angegebenen Verwendungszweck genutzt werden. 
Daten aus der Kaufpreissammlung dürfen in Gutachten angegeben werden, soweit es zu deren Begründung 
erforderlich ist. […] 
(9) Antragsstellung, Datenselektion und -aufbereitung und Datenbereitstellung sowie die Lizenzierung der 
Datennutzung im Zusammenhang mit der Auskunftserteilung erfolgen nach Anlage 5. 
 

Auszug aus der Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung – VermWertKostO NRW vom 12. 
Dezember 2019 

Tarifstelle 
5.3  Dokumente und Daten 
5.3.2  Bereitstellung durch Personal 
5.3.2.1  Auskunft aus der Kaufpreissammlung, je Antrag 

[…] 
b) für anonymisierte Kauffälle .............Zeitgebühr gem. § 2 (7): 25 € je angefangener Arbeitsviertelstunde 
c) anonymisierte und nicht anonymisierte Kauffälle für Testzwecke oder wenn sie ausschließlich der 
Wissenschaft oder der Ausbildung dienen...............................................................................keine Gebühr 


